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Aufnahme der AmtsgeschlIfte durch die Palästinensische 
Behörde in diesen Gebieten, 

sowie im Bewt4ltsein dessen, daß die Vereinten Nationen 
als extraregionaler 'Thi1nebmer voll an den am Nahost-Frie
dellSpl'OZeß beteiligten multilateralen Arbeitsgruppen mitge
wirkt haben, 

feststellend, daß der GeneraIsekretlI den Sonderkoordinator 
. der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung aber die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstiltzung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober 
1993 in Wasbington, 

1. bekr4ftlgt die Notwendigkeit, eine friedliebe, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der PaIIistinafrage des Kerns 
des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufObren; 

2. gibt ihrer voUen UnterstUtzung Ausdruck fiIr den in 
Madrid begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß 
und die Grundsatzerklllrung aber Regelungen bebeffend eine 
vor\liufige Selbstregierung sowie die darauffolgenden Durch
fllbrungsabkommen und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß 
dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im Naben Osten fllbren wird; 

3. fantert die fristgerechte und strikte Durchfllbrung der 
Vereinbarungen, welche die Parteien im Hinblick auf die 
Ausbandlung einer endgilltigen Regelung wzielt haben; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit 

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten 
. pall1stinensischen Gebiet; 

S. unterstreicht tlI4Penlem die Notwendigkeit der Lösnng 
des Problems der PaIästinafIUchtiinge in Obereinstinun.u mit 
ihrer Resolution 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrfJcklich, die Gewäh
rung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das paIäati
nensische Volk in dieser kritischen Zeit zu bescblennigen; 

7. betunt, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
in dem derzeit vonstatten gebenden Friedensprozeß und bei der 
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und 
umfassendere Rolle spielen; 

8. ersucht den Genetalsekretllr, die BemUbungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen 
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der 
Region zu fiIrdern, und Sacbstandsberlchte aber den Fortgang 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

49/63. Aufnahme der Republik PaIau In die Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
29. November 1994, die Republik PaIau in die Vereinten 
Nationen aufmnehmenlO9, 

... Al49rrD.. 

nach Behond1ung des Aufnabmeantrags der Republik 
PalaullO

, 

beschließt, die Republik PaIau als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/64. Z,.sammenarbelt zwischen den Verebdm NatioDen 
lIJld der OrganIsatiOD der afrIkanIsehen EInheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behond1ung des Berichts des Generalsektetllrs vom 
7. Oktober 1994 aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Binheit11l 

, 

unter Hinweis auf das Altkommen vom 15. November 1965 
aber die zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der nfrikanischen Binheit in der aktuaIi
sierijm, am 9. Oktober 1990 von den GenetaIsekretlI der 
beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ilber die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afriktmischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem
ber 1991, 471148 vom 18. Dezember 1992 und 48/25 vom 
29. November 1993, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20, 471148 und 48/25 unter anderem dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen und den zustlIndigen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eindringlich 
nahegelegt bat, die Grilndnng einer nfrikanischen Wtrtschafts
gemeinschnft zu unterstiltzen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, Beschlilssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika
nischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Thnis 
abgehaltenen sechzigsten mdentllchen ThgungI1 und die Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation 
auf ihrer vom 13. bis 15. Juni 1994 in Thnis abgebnltenen 
dreißigsten mdentllchen ThgunglJ. verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erkillrung, die der Vertreter 
des amtierenden Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der nfrikanischen 
Einheit am 3. Oktober 1994 vor der Generalversamm1ung 
abgegeben hatlJ3

, 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afriktmischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-

ll. Al49f679.S1199411315; _ 0jJU:UtI R«ord3 olIM &cur/ty CouncI/, 
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schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und ad
ministrativem Gebiet. 

im Hinblick darauf, daß die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit im 
Juni 1993 einen Mechanismus zur Verhütung, Bewältiwng 
und Beilegung von Konflikten in Afrika geschaffen hat", . 

sowie im Hinblick auf die Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit um die Förderung der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten in Afrika und der 
harmonischen Fortfilhrung des Demokratisierungsprozesses 
sowie auf die diesbezügliche Unterstlltzung und Hilfe seitens 
der Vereinlen Nationen, 

in großer Sorge darilber, daß die wirtschaftliche Lage in 
den meisten afrikanischen Ländern trotz der von ihnen zur Zeit 
durchgeführten Reformpolitik nach wie vor kritisch ist und daß 
die Gesundung und Entwicklung Afrikas durch den anhaltend 
niedrigen Stand der Rohstoffpreise, die schwere Schuldenlast 
und die mangelnden Fmanzierungsmöglichkeiten auch 
weilerhin ernstlich behindert wird. 

wissend um die derzeitigen Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit und ihrer Mitgliedstaale'l auf dem 
Gebiet der Wrrtschaftsinlegra!ion und insbesondere das 
Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung der Afrikanischen 

. Wrrtschaftsgemeinschaft am 12. Mai 1994, 

sowie zutiefot besorgt über die ernsIe Situation der Flücht
linge und Vertriebenen in Afrika und die dringende Notwen
digkeit. den Flüchtlingen größere inleroationale Unterstützung 
zu gewähren und damit den afrikanischen Asylländern zu 
helfen. 

in Aner/amnung der Hilfe. die namentlich den Flücbtlingen, 
den Vertriebenen und den afrikanischen Asylländern von der 
internatiooalen Gemeinschaft bereits gewährt worden ist. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Geoeralsek:retärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinlen Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit und von seinen 
Bemllhungen um die Festigung dieser zusammenarbeit und die 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen; 

2. stellt mit Genugtuung fest. daß die Organisation der 
afrikanischen Einheit sich weiterhin und in zunehmendem Um
fang an der Arbeit der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen beteiligt und einen konstruktiven Beittag dazu 
leistet; 

3. fordert die Organe der Vereinten Nationen. ins
besondere den Sicherheitsrat und den Wrrtschafts- und 
Sozia1rat, aJif, die Organisation der afrikanischen Einheit auch 
weilerhin eng in ihre gesamte Afrika betreffende Tätigkeit mit 
einzubeziehen; 

4. spricht der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit ihre An
erkennung aus ffIr die Schaffung eines Mechanismus zur 
Verhütnng. Bewältigung und Beilegung von Konflikten in 
Afrika im Juni 1993 und lobt dessen FunkrionstUchtigkeit; 

5. spricht den Vereinten Nationen und der Organisation 
der afrikanischen Einheit Ihre Anerkennung aus ffIr ihre Zu
sammenarbeit bei der Beilegung von Konflikten in Afrika und 
unlerstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und 

u. Siebe Al4SI322. Allbang ß, AHGIDecl. 3 (XXIX)JRev. 1. 

Stlirkung der bestehenden Modalitäten für den Informations
austausch und für Konsultationen, insbesondere auf dem Ge
biet der vorbeugenden Diplomatie. der friedenschaffenden 
Maßnahmen und der Friedenssicherungseinsätze; 

6. fordert die Vereinten Nationen aJif, ihre Bemllhungen 
zu koordinieren und mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Kontext der friedlichen Beilegung von Streitigkei
ten und der Wahrung des Weltfriedens und der inlernationalen 
Sicherheit in Afrika zusammenzuarbeiten, wie nach Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen; 

7. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, im 
Ra1unen der vorhanden Mittel der Organisation der afrika
nischen Einheit bei der Stlirkung ihrer Kapazität zur Kon
fliktbeiIegung bebi1flich zu sein, und ermutigt ihre Mitglied
staaten, ein Gleiches zu tun. insbesondere auf folgenden 
Gebieten: 

a) Schaffung eines Fröbwarnsystems; 

b) KonfliktverhUtung UIld -bewältigung und Beilegung 
von Streitigkeiten; 

c) Ausbildung von Bediensteten der Organisation der 
afrikanischen Einheit und von afrikanischen Friedenssoldaten; 

d) logiatische UnteIstiitzung; 

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erwägen. wie sie der 
Organisation der afrikanischen Einheit finanzielle UnterstiIt
zung bei ihren Aktivitäten zur Konfliktbeilegung gewähren 
können; 

9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hi1fe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Ra1unen des Demokratisierungsprozesses 
gewähren; 

10. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, die 
Organisation der afrikanischen Einheit bei ihren Bemllhungen 
um die Herbeifllhrung eines friedlichen Übergangs zur 
Dell!0kratie in Afrika auch weiterhin zu unterstützen; 

11. fordert alle Mitgliedstsstell UIld alle regionalen und 
inlernationalen Organisationen. insbesondere diejenigen des 
Systems der Vereinten Nationen. sowie die nichtstsatlichen 
Organisationen nachdrlJcklich aJif, den Flüchtlingen und Ver
triebenen sowie den afrikanischen Asylländern die benötigte. 
zweckmäßige wirtschaftliche, finanzielle und technische Hi1fe 
zu gewähren und dabei die beunruhigenden diesbezüg1ichen 
Entwicklungen der jüngsten Zeit zu berücksichtigen; 

12. wllrdlgt die anhaltenden Bemllhungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit um die Förderung der multila
teralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Staaten 
sowie deren Wrrtschaftsimegration und ersucht die Organisa
tionen der Vereinten Nationen, diese Bemilhnngen auch wei
lerhin zu UIllerStützen; 

13. betont. daß die von den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche. technische 
und entwicklUllgshezogene Hi1fe für Afrika fortgesetzt werden 
muß, und weist nachdrücklich ~ hin, daß diese Organisa
tionen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit Vorrang einräumen 
mllssen; 

14. fordert den Generalsekretär. die MitgliedstasteIl, die 
regiooalen und inlernatiooalen Organisationen. insbesondere 
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diejenigen des Systems der Vereinten Nationen, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nocluJriJcJdich atif, die 
Tlitigkeit der Afrr1canischen Wtrtschaftsgemei zu _ 
stfltzen und bei der Wtrtschaftsintegration und wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in Afrika behilflich ZU sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, die Bemühungen des 
GeneralsekretliIs der Organisation der afrikanischen Einheit 

. um die Veranstaltung von sektoralen Thgungen in den Schwer
punkthereichen der Zusammenarbeit zu unterstützen, ins
besondere soweit die Thgungen vom Wtrtscbafts.. und 
Sozinlrat der Afrikanischen Wtrtschaftsgem.einschaft ver
anstaltet werden; 

16. ersucht die in Afrika tlItigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ibr Programm auf nationaler 
und regionaler Ebene Aktivitllten aufzunehmen, durch welche 
die regionale Zusammenarbeit in ibrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich verstärkt wird, und die Verwirklichung der 
Ziele des Vertrages zur Grilndung der Afrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft ZU erleichtem; . 

17. fordel1 die Organisationen der Vereinten Nationen atif, 
ihre regionalen Programme in Afrika stärker zu koordinieren, 
damit sie ineinandergreifen, und die Abstimmung ihrer 
Programme mit den Programmen der regionalen und suhregio
nalen afrikanischen Wtrtschaftsorganisatinen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, die Umset
zung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahrenll5 durch geeig
nete Maßnahmen sicherzustellen, insbesondere was die 
Ressourcenströme, die Schuldenerleichternng und die Diver
sifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. erlnnel1 an den von der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretllr übermittelten Bericht über die Frage, ob es 
notwendig und durchführbar ist, einen Diversifizierungsfonds 
fiIr afrikanlsche Rohstoffe zu schaffenll6

; 

20. fordel1 den Generalsekretllr auf, in enger Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit dem Generalsekretllr der Organisa
tion der afrikanischen Einheit vorzugehen, insbesondere soweit 
es um AnschlußmaßnaIunen an die Neue Agenda und deren 
wirksame Umsetzung geht; 

21. erlnnel1 an ihre Resolution 48/214 vom 23.lJemmber 
1993, worin sie den Generalsekretllr in Ziffer 10 bat, die 
Kapazität zu verstärken, über welche das der Sekretariats
Hauptabteilung fiIr grundsatzpolitische Koordiniernng und 
bestandflihige Entwicklung unterstehende Büro des Sunder
koordinators fiIr Afrika und die am wenigsten entwickelten 
Länder verfilgt, um die Maßnahmen zu verfolgen und zu 
fördern, mit denen das System der Vereinten Nationen und die 
intemationale Gemeinschaft auf die in der Neuen Agenda zum 
Ausdruck gebrachten Entwicklnngsanliegen Afrikas eingehen; 

22. biUlgt die zwischen den OrganisatIonen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines Treffens 
zwischen den Sekretariaten der beiden Organisationen, das 
1995 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der im September 1993 

." Resolnllon 461151, Anlage, _ n. 
116 A148133S und Add.1 und 2. 

vereinbarten Vorschlilge und Empfehlungen betreffend die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in den 
Jahren 1994-1995 Bilanz zu ziehen und neue wirksame 
gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

23. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen atif, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regionalen 
Feldioinslltzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas in den herausgehobenen und tlIbrenden 
Positionen sicherzustellen; 

24. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informatiunssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die sozinIen und wirtschaftlichen 
Probleme, die Erfolge und die Bedürfnisse der afrikanischen 
Staaten und ihrer regionalen und subregionaleu Institutionen 
aufznkUiren; 

25. ersucht den Generalsekretllr m4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution und über die Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen der OrganisatIon der afrikanischen 
Einlieit und den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Bericht zu erstatten. 

89. plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/65, BerIcht der Jntemationalen Atomenergle-Orga
nIsation 

Die Gimeralve1'Sll11ll1lbmg, 

noch Eingang des Berichts der Internationalen Atom
~Organisation an die Generalversammlung fiIr das Jahr 
1993117, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Intemationalen Atomenergie-Organisation vom 
17. Oktober 1994118, der zusiitzliche Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der Tlitigkeit der Organisation im Jahr 
1994 enthält, 

In Anerkenmmg der Bedentung der Arbeit der Organisation, 
die darin besteht, die Anwendung der Kernenergie fiIr friedli
che Zwecke weiter zu fI!rdern, wie in ihrer Satzung vorgesehen 
und im Einklang mit dem unverllußerlichen Recht der 
V~ des Vertrages über die Nlcbtverbreitung von 
KernwaffenuO und anderer einschlägiger, völkerrechtlich 
verbindlicher ÜbereinkiInfte, die mit der Organisation ent
sprecbendeKernmaterialüberwacbungsa\1kommen geschlossen 
haben, um ohne Diskriminierung und in Obereinstiimnung mit 
den Artikeln I und 11 des Vertrages, anderer einschlägiger 
Artikel und mit dem Ziel und den Zwecken des Vertrages die 
Forschung, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie fiIr 
friedliche Zwecke voranzutreiben, 

.11 1ntema1I0!IIlW AIomonetgie-OJgSldioo, TIuJ Antuud J/epDrl for 1993 
(ÖSIeJrelcb, Juli 1994) (GC(XXXV1II)f2 und Kort.I); den MI1gJIedem der 
Clenendversamm1 durch ..... MItIlIIlung dlls OeremJsekroUlrs (Al49/'N1 
und Korr.1)_ 

118 S_ QffIdaI Records ojths GentmllA.r3emb/y, Forty-_ Ses.rlon, 
PImuuy Meetings, 33. Sl1zuog, und Korrigendum. 

11. VerelnleNationeo,7rnaySerlu, VoL 729,Nr.I048S. 




